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Oer Vunbegrat pat bem genannten Organe géant»
mottet, baff ein gänglidjeg Verbot beg Sluffudjeng bon
Vefteïïungen Bei ißribatperfonen mit ber Vunbegber»
faffung unbereinBar märe, ba in Slrt. 31 bie fÇreiïjeit
beg ipanbelg unb ber ©emerbe gemäljrleiftet ift unb nur
Verfügungen über bie Slugübung bon $anbel unb ®e=
merbe unb über Vefteuerung beè ©emerbebetriebeg bor»
gefebjen finb. hingegen f)at bie Vunbegbeljörbe fid)
bereit erftärt, bag in gmeiter ßinie formulierte Vegepren
(bag Sluffudjen bon Vefteïïungen bei ißribatperfonen fei
analogen Veftimmungen gu unterteilen, mie foldje in
mehreren Kantonen für ben §aufieroer!el)r ©eltung
haben) einer Prüfung gu untermerfen.

3u biefem Q^ede merben mir bom h- eibg. ipanbetg»
bepartement eingelaben, itjm gu Hanben beg £). Vunbeg»
rateg unfere pringipietle Slnfidjt über biefeg Vegepren
unb unfere allfäHigen Vorfdjläge betreffenb bie 2lrt unb
SBeife ber Ourdjfüljrung hmbgugeben.

SBir möchten unfern Seftionen ©elegenîjeit bieten,
fid) grunbfäpd) über biefe grage auggufprecpen unb
hoffen baper, baff fie ung big ©nbe September anfällige
Vorfcplägc funbgeben merben.

* *
*

III. 3n letter 8eit finb ung bon ©eftiongöorftänben
klagen geäußert morben barüber, baff ber Unterridjt
an ©emerbefdjulen unter bem militärifdfen Vorunter»
ridjt leibe, meit erfteng bie Unterrid)tgftunben beiber
Snftitute miteinanber toHibteren, unb meil gmeiteng
HnnbmerMehrlinge im Sllter bon 15 Sapren, melcpe
bom gemerblicpen llnterricpt borerft großem ültupen ge=

niesen mürben, ben militärifd^en Vorunterricpt borgiepen.
©ofern biefer llebelftanb fid) in manchen anbern Orten
ebenfaüg bemerfmar mncpen follte, mürben mir eg für
angegeigt eracpten, auf gmedmäffige 2lb£)ilfe bebacpt

gu fein.
Von einer anbern ©eftion mirb bei ung barüber

IHage erhoben, baff fcpon feit längerer $eit eine Jftantong»
regieruug aug tonfeffionellen ©rünben bem gern erb»
I i cp e n Unterricht an Sonntagen ©cpmierig»

feiten in ben SBeg lege unb fogar ben ©taatgbeitrag
an eine ©emerbe'fcpule begpalb bermeigert pabe. —
SBenn mir nun aucp aug pringipiellen ©rünben bafür
halten, baff ber ©onntaggunterricpt fo meit mie irgenb
möglid) eingefcpränft merben follte, fo miffen mir anber»
feitg aug praftifcper ©rfaprung allgugut, bah eine gäng»
liehe Vefeitigung begfelben manchenortg unmöglich ift
unb bah eine foldje SJlaffregel eine fchmere Venach»
teiligung ber beruflichen Vilbung gur golge haben mühte.

Veibe fragen finb für unfere ©eftionen, meldje in
ber grohen übteprgapl bie fpebung ber Verufgbilbung
alg eine ihrer Hauptaufgaben betrachten, bon groher
Vebeutung. SEBir möchten Sie beghalb erfuchen, auch
in biefer Vegiepung ung 3pre ©rfaprungen, Slnficpten
unb SBünfcpe big fpätefteng ©nbe September mitteilen
gu molten.

* *
*

IV. Oie im treigfepreiben 9îr. 175 angemelbete neue
©eftion : Vorftanb beg Verbanbeg thurgauifdjer ©e=

merbebereine, ift ohne ©infpraepe aufgenommen morben.
@g haben fidj ferner gum Veitritt angemelbet:

Oer Verein fchmeigerifdjen fêorbmarenfabriïanten
(Vorfip in @t. ©alten).

Oer Verein fchmeiger. ©attlermeifter (Vorfip in
3ürich).

Oer fchmeiger. gupferfdjiniebemeifter»Verein (Vor»
fip in SBattmpl).

SBir peifsen biefe neuen ©eftionen befteng mill»
fommen.

SUfit freunbeibgenöffifepem ©ruhe

gür ben leitenben Slugfcpufi:
SDer Spräfibent : ®er ©efretär:

Sdjetbenner. SBBerner Jîrebâ.

$crt>ani>8tprfen.
Oer ftäbtifche ©ewerkberbanb 3»vid) geigt auf ©nbe

3uni 1899 folgenben 9Jiitglieberbeftanb : 1297 ©emerbe»
treibenbe, organifiert in 26 PJceifterfeftionen; 75 ©emerbe»
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Der Bundesrat hat dem genannten Organe geant-
wortet, daß ein gänzliches Verbot des Aufsuchens von
Bestellungen bei Privatpersonen mit der Bundesver-
fassung unvereinbar wäre, da in Art. 31 die Freiheit
des Handels und der Gewerbe gewährleistet ist und nur
Verfügungen über die Ausübung von Handel und Ge-
werbe und über Besteuerung des Gewerbebetriebes vor-
gesehen sind. Hingegen hat die Bundesbehörde sich

bereit erklärt, das in zweiter Linie formulierte Begehren
(das Aufsuchen von Bestellungen bei Privatpersonen sei

analogen Bestimmungen zu unterstellen, wie solche in
mehreren Kantonen für den H austerverkehr Geltung
haben) einer Prüfung zu unterwerfen.

Zu diesem Zwecke werden wir vom h. eidg. Handels-
département eingeladen, ihm zu Handen des h. Bundes-
rates unsere prinzipielle Ansicht über dieses Begehren
und unsere allfälligen Vorschläge betreffend die Art und
Weise der Durchführung kundzugeben.

Wir möchten unsern Sektionen Gelegenheit bieten,
sich grundsätzlich über diese Frage auszusprechen und
hoffen daher, daß sie uns bis Ende September allfällige
Vorschläge kundgeben werden.

-i- -i-

-i-

III. In letzter Zeit sind uns von Sektionsvorständen
Klagen geäußert worden darüber, daß der Unterricht
an Gewerbeschulen unter dem militärischen Vorunter-
richt leide, weil erstens die Unterrichtsstunden beider

Institute miteinander kollidieren, und weil zweitens
Handwerkslehrlinge im Alter von 15 Jahren, welche
vom gewerblichen Unterricht vorerst größern Nutzen ge-
nießen würden, den militärischen Vorunterricht vorziehen.
Sofern dieser Uebelstand sich in manchen andern Orten
ebenfalls bemerkmar machen sollte, würden wir es für
angezeigt erachten, auf zweckmäßige Abhilfe bedacht

zu sein.
Von einer andern Sektion wird bei uns darüber

Klage erhoben, daß schon seit längerer Zeit eine Kantons-
regierung aus konfessionellen Gründen dem gewerb-
lichen Unterricht an Sonntagen Schwierig-

keiten in den Weg lege und sogar den Staatsbeitrag
an eine Gewerbeschule deshalb verweigert habe. —
Wenn wir nun auch aus prinzipiellen Gründen dafür
halten, daß der Sonntagsunterricht so weit wie irgend
möglich eingeschränkt werden sollte, so wissen wir ander-
seits aus praktischer Erfahrung allzugut, daß eine gänz-
liche Beseitigung desselben manchenorts unmöglich ist
und daß eine solche Maßregel eine schwere Benach-
teiligung der beruflichen Bildung zur Folge haben müßte.

Beide Fragen sind für unsere Sektionen, welche in
der großen Mehrzahl die Hebung der Berufsbildung
als eine ihrer Hauptaufgaben betrachten, von großer
Bedeutung. Wir möchten Sie deshalb ersuchen, auch
in dieser Beziehung uns Ihre Erfahrungen, Ansichten
und Wünsche bis spätestens Ende September mitteilen
zu wollen.

-s- -i-

I V. Die im Kreisschreiben Nr. 175 angemeldete neue
Sektion: Vorstand des Verbandes thurgauischer Ge-
Werbevereine, ist ohne Einsprache aufgenommen worden.

Es haben sich ferner zum Beitritt angemeldet:
Der Verein schweizerischen Korbwarenfabrikanten

(Vorsitz in St. Gallen).
Der Verein schweizer. Sattlermeister (Vorsitz in

Zürich).
Der schweizer. Kupferschmiedemeister-Verein (Vor-

sitz in Wattwyl).
Wir heißen diese neuen Sektionen bestens will-

kommen.

Mit freundeidgenössischem Gruße!
Für den leitenden Ausschuß:

^ Der Präsident: Der Sekretär:

I. Scheidegger. Werner Krebs.

Berdaudswesm.
Der städtische Gewerbeverband Zürich zeigt auf Ende

Juni 1899 folgenden Mitgliederbestand: 1297 Gewerbe-
treibende, organisiert in 26 Meistersektionen; 75 Gewerbe-

â Itvtvrt à Specialität »äintiiekv Artikel à
Has- um! >Va88kàituiìA8 IIiàriìvàMvr

Abteilung: köiu-en unii Verbinàgeteile.

ML

ROI.

I I.,I à ll, k

Armaturen- unö ->»

-< Kssekineolàûl

ksllrudorx.

S

ì «a

U

A- S

G
W ^

S--»- M

^ I

-G» à G

f
k

Z

I

Zlustordlleiivr nur an tViàrvvrK änkvr auk tVnuà gratis nnà krank«. 2M



s»

3fr. 15 3nnlWert( fdjacfrttifdu £ïra6j»crta.>frtttrao cOtaan für bte offfyiettett SSablifationert bel ®<t)Wetj. ®em«benereinï) 289

treibenbe, toeïcEje ïeinem äJieifterberein angehören: 132
9îicht=©ewerbetreibenbe ; total 1504 SRitglieber. gn einer
ber nädjften SJlonatgberfammlungen wirb ber 9techtg=
îonfulent über bte ^t)pot^e!arifc§e Sicherftell®
ung ber Sauïjanbwerïer referieren. Ser Stein®
hauewteifterbereln gebend bent Serbanbe ebenfalls bei®

gutreten.

Steinljauerftreif itt guridj. Slrchiteït £>. Qiegler
in ^itricï) fonftatiert in einem längeren SIrtiïel in ber
,,9Î- 3- 3tg.", öafj in 3ürich eût orbentlicher Stein®
|auer in biergelpi Sagen 70 Big 90 gr. berbient. gn
jebem großem Steinfjauergefcfjäfte in ßürich feien über»
bieg ettoa ein |albeg Su|enb guter Arbeiter, bie nocf;
mehr berbienen, nâmlid) 100 big 120 unb fogar 130
granfen. Sabei fei gu bemerïen, baff eine gange Sin®

gahl ber legten 3ahHage nur elf Slrbeitgtage aufweifen :

Dftern, ißfingften, Maifeier tc. haben je einen irbeitg®
tag weggenommen. Sie Steinhauer arbeiten meifteng
im Slîïorb; fie bewegen fid) babei in wirttid) freier
äßeife unb ttjmten ihre Slrbeit nad) Seiteben aufnehmen
unb unterbrechen. SHlerbingg gebe eg auch eine gange
Slnga|l meifteng nicht gelernte SIrbeiter bon geringer
Seiftunggfähigleit, bie, wie bie Sohnliften augweifen,
fid) nicht auf 60 9lp. für bie Stunbe (ober 6 gr. ben
Sag) ftellen; gerabe biefe minberwertigen Seute rufen
nun nad) bent ÜDtinimallohn. Sie Steinhauer wollen
bon je|t an borguggweife im Stunbenlohn arbeiten;
60 Slp. foH ÜJtinimatlohn, 70 9lp. SlormaKohn unb
80 9lp. SJtajimallohn fein, gür Sittorbarbeit ift bon
Seite ber SIrbeiter ein fehr lompligierter Sarif aujge®
fteHt unb ber SKeifterfchaft unterm 5. guni in einem
eingigen ©jemplar gugeftellt worben. — Ser Stabtrat
hat ben Steinhauerfadjberein unb ben Steinljauermeifter®
berein eingelaben, big legten greitag abenb in Sachen
beg Streitg ein Sermittlunggberfahren angurufen. —
Ser Steinhauermeifterberein ift entfchloffen, bent SBunfche
gu entfpredjen unter ber Sebingung, baf? bag Sunbeg®
fomité beg ©ewerïfdhaftgbunbeg an ber Serhanblung
nicht teil nimmt, weil ber Söleifterberein nur bireït mit
ben Slrbeitern berïeljren will. Slm Sonnergtag nadj®
mittag würbe bie ©inlabung beg Stabtrateg auch bon
ben ftreifenben Steinhauern befprodjen unb bom Sum
begfomité beg fdjweiger. ©ewerîfchaftgbunbeg lebhaft
empfohlen, biefelbe gu aeeeptieren, wag gefdjah. @in

SSiebererwägunggantrag ber Streittommiffion, bei
•Öerrn £>uber bie Strbeit wieber aufgunehmen, beliebte
nicht. Ser Steinhauermeifterberein hot bent Sorftanb
beg gachbereing erttärt, nach bent fchiebggerichtlichen
Verfahren (wenn bagfelbe refultatlog herlaufen füllte)
ebentuell in neue Serhanblungen treten gu wollen.

— Sie am greitag Slbenb in ben „Sßeifjen SBinb"
in 3üri<h einberufene allgemeine SJleifterberfammlung
beg Saugewerbeg, behufg Stellungnahme gum Stein®
hauerftreif, war bon 57 äftaurer®, Steinhaurer® unb
Qimmermeiftern befud)t. Sehufg gefdjloffenen Sluf®
treteng ber Slîeifter im Saugewerbe, in ihren Serufg®
angelegenheiten, namentlich auch wag Streiïg betrifft,
bilben obige Sereine einen Serbanb. Sie Slnglieberung
Weiterer Sereine ift in Stugfidjt genommen, gn Sachen
beg Steinhauerftreifg würben folgenbe Sefchlüffe gefaxt:
®ie hier anwefenben SJleifter, welche eigene Sauten
augführen, gewähren ben Steinhauermeiftern griftber®
längerungen für ihre Slrbeiten. ®in ©efud) um grift®
berlängerung foil auch an ben gngenieur® unb Slrchi®
tettenberein, fowie an alle Sauherren gerichtet werben
unter §inweig barauf, bajs ber Streif bom 3aune ge®
Bröthen würbe, inbem bie Serhanblungen mit ben
SJteiftern über ben bon Slrbeitern aufgehellten Sarif
abgelehnt unb einfach Sinnahme begfelben burch bie

SJleifter bedangt würbe. — @g wirb eine fchwarge
öifte ber Streifenben, bie auf feinen anberen Sßlä|en
ber Schweig Slrbeit finben foÙen, borbereitet unb je
nach frer Gattung burch ben Sorort beg fchweigerifchen
Saumeifterberbanbeg in Sugern berfanbt werben ober
nicht. Son einer Slrbeitgeinftellung im SJtaurer» unb
3immergewerbe burch bie SKeifter alg @5egenfd)lag gegen
bie llnterftüjjung, welche bie Steinhauer bei ben anbern
Slrbeiter=Sereinen finben, wirb abgefeljen. (Sbenfo bon
einer fofortigen Sntlaffung ber SJtaurer® unb 3ûnmer=
leute auf ben Sauten, bie burçh SKangel an ffmufteinen
gehemmt werben, ba bie SDteifter noch nicht fo fdjroff
borgehen wollen. Sie Grntlaffungen follen nur infoweit
erfolgen, alg ber ÜJlangel an §aufteinen eg erforber®
lid) macht.

— Sie Semühungen für Seilegung beg Steinhauer®
ftreifg, benen fich ber Sicepräfibent beg Stabtrateg, fperr
©rob, untergogen hat, finb fo weit bon ©rfolg gewefen,
alg fich bie Parteien bahin geeinigt haben, fich bem
Spruch riueg fachmännifchen Schiebggerichteg gu unter®
giehen, gu beffen Dbmann bon beiben Parteien fjerr
Stabtbaumeifter ©eifer erforen würbe.

— Ser erfte fdjiebggerichtliche ©inigunggberfuef) bei
bem Steinhauerftreif in 3ürich unter ber Seitung bon
Stabtbaumeifter ©eifer ift refultatlog herlaufen. Ser
Dbmann teilte noch wit, bag, wenn bie Sieferunggfriften
für bie ftäbtifdjen Sauten nicht inne gehalten würben,
bie Steine ing Sluglanb in Slrbeit gegeben werben müßten.

Ser Serbanb fcfjtuciger. .ftnpfcrfchmiebcmeifter hat
feine gahregberfammlung am Sonntag ben 25. guni
in Sern abgehalten. @g würbe befchloffen, infolge ber

fortwährenben Sßreig=Steigerung beg Sftohmaterialg bie

Ëupferpreife um 20 ißrogent gu erhöhen, gerner würbe
befdjloffen, bem fchweiger. ©ewerbeberein beigutreten.
^ur Siegelung beg Sehrlinggwefen würbe ein ^Reglement
aufgeftedt, bag fofort alg in .traft beftehenb erflärt
würbe. Slm SRontag war gemeinfchaftlicher Sefuch ber

Slugftellung in Shun. Sie SJtitgliebergahl beg Ser®
banbeg beträgt cirfa 80 üJiann. ifSräfibent ift £>err
iß. §uber in SSattwpl, Slftuar §err Slrnolb ©pgar,
tupferfdjmieb, in gofingen.

Ser Serbaub fc£)tueiger. feiger unb Sîafdjiniftett hat
am 1. guli in Slnbelfingen ein Stellenbermitt®
lunggbureau eröffnet, bag fich Slufgabe fteHt,
ben Sampffeffelbefi^ern geeigneteg, gutgefchuttegißerfonal
für teffel, SJiafchtnen, fötotoren, eleftrifcïje Slnlagen 2c.

guguweifen unb ftellenlofen Reigern unb 3)tafd)inifien
paffenbe Slrbeitggelegenheit gu befchaffen.

Sie Schreinergehitlfett ber Stobt SeHiitgono ber®

langten, ba| bie SJieifter ben gehnftünbigen Slrbeitgtag
einführen. Sie ÜJteifter erflärten, bah fie fi<h mic£)t ba®

gegen augfprechen, aber um ihre feinegwegg rofige Sage

gu fiebern, wollten fie fich 8" einem ïantonalen Spn®
bifat gufammenfchliefsen, um einen ©eneraltarif aufgu®

ftellen, um fo ber fremben .tonturreng bie Spige gu
bieten.

gut Steinbruch Srione im Sergagcatljal ift ein Stein®

brecherftreil auggebrochen. @g tarn gu Slugfchreitung
unb ©ewaltthat. Sie ißoligei fanbte SJÎannfchaft hi".

*
* *

So§ ißrotoM ber orbentl. gohreêberfommlung be§

Schdeijer. ©ewerbebereittg, 25. guni 1899 in Shun, fann
erft in nääjfter Kummer b. Sl. aufgenommen werben,
ba bagfelbe für bie heutige Sit. gu fpät eintraf.

Sie Sieb.
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treibende, welche keinem Meisterverein angehören; 132
Nicht-Gewerbetreibende; total 1504 Mitglieder. In einer
der nächsten Monatsversammlungen wird der Rechts-
konsulent über die hypothekarische Sicherstell-
ung der Bauhandwerker referieren. Der Stein-
hauermeistervereln gedenkt dem Verbände ebenfalls bei-
zutreten.

Steinhauerstreik in Zürich. Architekt H. Ziegler
in Zürich konstatiert in einem längeren Artikel in der
»N- Z- Ztg.daß in Zürich ein ordentlicher Stein-
Hauer in vierzehn Tagen 70 bis 90 Fr. verdient. In
jedem größern Steinhauergeschäfte in Zürich seien über-
dies etwa ein halbes Dutzend guter Arbeiter, die noch
mehr verdienen, nämlich 100 bis 120 und sogar 130
Franken. Dabei sei zu bemerken, daß eine ganze An-
zahl der letzten Zahltage nur elf Arbeitstage aufweisen:
Ostern, Pfingsten, Maifeier zc. haben je einen Arbeits-
tag weggenommen. Die Steinhauer arbeiten meistens
im Akkord; sie bewegen sich dabei in wirklich freier
Weise und können ihre Arbeit nach Belieben aufnehmen
und unterbrechen. Allerdings gebe es auch eine ganze
Anzahl meistens nicht gelernte Arbeiter von geringer
Leistungsfähigkeit, die, wie die Lohnlisten ausweisen,
sich nicht auf 60 Rp. für die Stunde (oder 6 Fr. den
Tag) stellen; gerade diese minderwertigen Leute rufen
nun nach dem Minimallohn. Die Steinhauer wollen
von jetzt an vorzugsweise im Stundenlohn arbeiten;
60 Rp. soll Minimallohn, 70 Rp. Normallohn und
80 Rp. Maximallohn sein. Für Akkordarbeit ist von
Seite der Arbeiter ein sehr komplizierter Tarif aufge-
stellt und der Meisterschaft unterm 5. Juni in einem
einzigen Exemplar zugestellt worden. — Der Stadtrat
hat den Steinhauerfachverein und den Steinhauermeister-
verein eingeladen, bis letzten Freitag abend in Sachen
des Streiks ein Vermittlungsverfahren anzurufen. —
Der Steinhauermeisterverein ist entschlossen, dem Wunsche
zu entsprechen unter der Bedingung, daß das Bundes-
komits des Gewerkschaftsbundes an der Verhandlung
nicht teil nimmt, weil der Meisterverein nur direkt mit
den Arbeitern verkehren will. Am Donnerstag nach-
mittag wurde die Einladung des Stadtrates auch von
den streikenden Steinhauern besprochen und vom Bun-
deskomits des schweizer. Gewerkschaftsbundes lebhaft
empfohlen, dieselbe zu acceptieren, was geschah. Ein
Wiedererwägungsantrag der Streikkommission, bei
Herrn Huber die Arbeit wieder auszunehmen, beliebte
nicht. Der Steinhauermeisterverein hat dem Vorstand
des Fachvereins erklärt, nach dem schiedsgerichtlichen
Verfahren (wenn dasselbe resultatlos verlausen sollte)
eventuell in neue Verhandlungen treten zu wollen.

— Die am Freitag Abend in den „Weißen Wind"
in Zürich einberufene allgemeine Meisterversammlung
des Baugewerbes, behufs Stellungnahme zum Stein-
hauerstreik, war von 57 Maurer-, Steinhaurer- und
Zimmermeistern besucht. Behufs geschlossenen Auf-
tretens der Meister im Baugewerbe, in ihren Berufs-
angelegenheiten, namentlich auch was Streiks betrifft,
bilden obige Vereine einen Verband. Die Angliederung
weiterer Vereine ist in Aussicht genommen. In Sachen
des Steinhauerstreiks wurden folgende Beschlüsse gefaßt:
Die hier anwesenden Meister, welche eigene Bauten
ausführen, gewähren den Steinhauermeistern Fristver-
längerungen für ihre Arbeiten. Ein Gesuch um Frist-
Verlängerung soll auch an den Ingenieur- und Archi-
tektenverein, sowie an alle Bauherren gerichtet werden
unter Hinweis darauf, daß der Streik vom Zaune ge-
brachen wurde, indem die Verhandlungen mit den
Meistern über den von Arbeitern aufgestellten Tarif
abgelehnt und einfach Annahme desselben durch die

Meister verlangt wurde. — Es wird eine schwarze
Liste der Streikenden, die auf keinen anderen Plätzen
der Schweiz Arbeit finden sollen, vorbereitet und je
nach der Haltung durch den Vorort des schweizerischen
Baumeisterverbandes in Luzern versandt werden oder
nicht. Von einer Arbeitseinstellung im Maurer- und
Zimmergewerbe durch die Meister als Gegenschlag gegen
die Unterstützung, welche die Steinhauer bei den andern
Arbeiter-Vereinen finden, wird abgesehen. Ebenso von
einer sofortigen Entlassung der Maurer- und Zimmer-
leute auf den Bauten, die durch Mangel an Hausteinen
gehemmt werden, da die Meister noch nicht so schroff
vorgehen wollen. Die Entlassungen sollen nur insoweit
erfolgen, als der Mangel an Hausteinen es erforder-
lich macht.

— Die Bemühungen für Beilegung des Steinhauer-
streiks, denen sich der Vicepräsident des Stadtrates, Herr
Grob, unterzogen hat, sind so weit von Erfolg gewesen,
als sich die Parteien dahin geeinigt haben, sich dem
Spruch eines fachmännischen Schiedsgerichtes zu unter-
ziehen, zu dessen Obmann von beiden Parteien Herr
Stadtbaumeister Geiser erkoren wurde.

— Der erste schiedsgerichtliche Einigungsversuch bei
dem Steinhauerstreik in Zürich unter der Leitung von
Stadtbaumeister Geiser ist resultatlos verlaufen. Der
Obmann teilte noch mit, daß, wenn die Lieferungsfristen
für die städtischen Bauten nicht inne gehalten würden,
die Steine ins Ausland in Arbeit gegeben werden müßten.

Der Verband schweizer. Kupferschmiedemeister hat
seine Jahresversammlung am Sonntag den 25. Juni
in Bern abgehalten. Es wurde beschlossen, infolge der

fortwährenden Preis-Steigerung des Rohmaterials die

Kupferpreise um 20 Prozent zu erhöhen. Ferner wurde
beschlossen, dem schweizer. Gewerbeverein beizutreten.
Zur Regelung des Lehrlingswesen wurde ein Reglement
aufgestellt, das sofort als in Kraft bestehend erklärt
wurde. Am Montag war gemeinschaftlicher Besuch der

Ausstellung in Thun. Die Mitgliederzahl des Ver-
bandes beträgt cirka 80 Mann. Präsident ist Herr
P. Huber in .Wattwyl, Aktuar Herr Arnold Gygax,
Kupferschmied, in Zoftngen.

Der Verband schweizer. Heizer und Maschinisten hat
am 1. Juli in Andelfingen ein Stellenvermitt-
lungsbureau eröffnet, das sich zur Ausgabe stellt,
den Dampfkesselbesitzern geeignetes, gutgeschultes Personal
für Kessel, Maschinen, Motoren, elektrische Anlagen ?c.

zuzuweisen und stellenlosen Heizern und Maschinisten
paffende Arbeitsgelegenheit zu beschaffen.

Die Schreinergehülfen der Stadt Bellinzona ver-
langten, daß die Meister den zehnstündigen Arbeitstag
einführen. Die Meister erklärten, daß sie sich nicht da-

gegen aussprechen, aber um ihre keineswegs rosige Lage

zu sichern, wollten sie sich zu einem kantonalen Syn-
dikat zusammenschließen, um einen Generaltarif aufzu-
stellen, um so der fremden Konkurrenz die Spitze zu
bieten.

Im Steinbruch Brione im Verzascathal ist ein Stein-
brecherstreik ausgebrochen. Es kam zu Ausschreitung
und Gewaltthat. Die Polizei sandte Mannschaft hin.
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Das Protokoll der ordentl. Jahresversammlung des

Schweizer. Gewerbcvereins, 25. Juni 1899 in Thun, kann

erst in nächster Nummer d. Bl. aufgenommen werden,
da dasselbe für die heutige Nr. zu spät eintraf.

Die Red.
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